Tip des Monats 7/09
Abschleppfehler
Ein Autofahrer hatte in der Innenstadt verkehrswidrig geparkt. Die Polizei liess sein Fahrzeug abschleppen und zur Sammelstelle bringen.
Versehentlich brachte das Abschleppunternehmen den Wagen aber zu einer falschen Sammelstelle, sodass das Fahrzeug zunächst nicht mehr ermittelbar war. Infolgedessen dauerte es einige Tage, bis der Autofahrer sein Fahrzeug wieder ausfindig machen konnte.

Für seine Suche nach dem Fahrzeug sind dem Autofahrer erhebliche Kosten durch Taxifahrten, Bahnreisen und Hotelübernachtungen entstanden. Diese Kosten machte er als Schadensersatz geltend.

Das Landgericht München I gab dem Autofahrer Recht. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass die Polizei Sorge dafür zu tragen habe, dass das abgeschleppte Fahrzeug aufgefunden werden könne und dessen Standort durch Polizeiangaben definierbar sei. Es obläge nicht dem Autofahrer, bei unbekanntem Verbleib durch eigene Recherche und Suche den Verbleib des Fahrzeuges zu ermitteln und u.a. die diversen Sammelstellen abzufahren.

Zu beachten ist allerdings, dass in einem solchen Fall etwaige Regressansprüche an die Polizei zu stellen sind und nicht an das Abschleppunternehmen. Denn das Abschleppunternehmen werde nur im Auftrage der Polizei tätig.

(LG München I, Aktenzeichen 31 S 318/03)
